
1. ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 ABSATZ 1 AKTG

Gemäß § 161 Absatz 1 Aktiengesetz („AktG“) haben Vorstand und Aufsichtsrat einer 
börsennotierten Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex („Kodex“) entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen 
nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Jede Abweichung von den 
Empfehlungen des Kodex ist ausführlich zu begründen. Die Entsprechenserklärung ist auf der 
Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

Die Tele Columbus AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Januar 2020 
sämtlichen im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017 bekannt gemachten 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 
2017 mit Ausnahme von Ziffer 5.4.2 S. 2 entsprochen.

Die Tele Columbus AG entspricht den im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 
bekannt gemachten Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung 
vom 16. Dezember 2019 (»Kodex 2019«) mit Ausnahme der Empfehlungen B.2 und B.5 
(Nachfolgeplanung und Altersgrenze für den Vorstand) den Empfehlungen C.10 und C.12 
(Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder) sowie den Empfehlungen G.10 und G.14 
(langfristige Vergütung des Vorstandes) und wird den Empfehlungen auch künftig mit den 
genannten Abweichungen entsprechen.

Vorgehensweise zur Nachfolgeplanung Vorstand (B.2 des Kodex 2019)

Nach der Empfehlung B.2 Kodex 2019 soll der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand für eine 
langfristige Nachfolgeplanung sorgen; die Vorgehensweise soll in der Erklärung zur 
Unternehmensführung beschrieben werden. Aufsichtsrat und Vorstand sorgen gemeinsam für 
eine langfristige Nachfolgeplanung, deren genaue Vorgehensweise im Hinblick auf den 
dynamischen Führungskräftemarkt allerdings erst konkretisiert werden kann, wenn eine 
Neubesetzung des Vorstands in näherer Zukunft ansteht. Das ist im Hinblick auf die noch 
laufenden Verträge der amtierenden Vorstandsmitglieder (Februar 2023 beziehungsweise Juli 
2024) derzeit nicht der Fall.

Altersgrenze für den Vorstand (B.5 des Kodex 2019)

Nach der Empfehlung B.5 Kodex 2019 soll für Vorstandsmitglieder eine Altersgrenze festgelegt 
und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben werden. Auf die Festlegung einer 
solchen Grenze wurde verzichtet, weil ein solch starres und pauschales Kriterium nicht 
angemessen ist, um die Qualifikation eines einzelnen Kandidaten für die Wahl zum Mitglied des 
Vorstands zu bewerten. Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern sollte sich ausschließlich an 
Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen orientieren.



Unabhängigkeit des Prüfungsausschussvorsitzenden (C.10 des Kodex 2019)

Nach der Empfehlung C.10 Kodex 2019 soll der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sein. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Tele Columbus AG, Michael Scheeren, ist gleichzeitig auch Mitglied des Aufsichtsrates der United 
Internet AG, einem kontrollierenden Aktionär der Tele Columbus AG. Es wird erwartet, dass es 
nach Vollzug des Übernahmeangebots der Kublai GmbH auf der nächsten Hauptversammlung 
zu Veränderungen des Aufsichtsrats kommen wird. Der Aufsichtsrat wird in der ersten Sitzung 
nach der Hauptversammlung auch die Besetzung der Ausschüsse überprüfen.

Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder (C.12 des Kodex 2019)

Nach Ziffer 5.4.2 S. 2 Kodex 2017 sowie C.12 Kodex 2019 sollen Aufsichtsratsmitglieder keine 
Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens 
ausüben.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Frage, ob die von der Hauptversammlung am 29. August 
2019 gewählten Herren Claus Beck, Hüseyin Dogan und Michael Scheeren aufgrund ihrer 
Organfunktion bei der United Internet AG bzw. bei Gruppengesellschaften des United Internet 
Konzerns als Aufsichtsratsmitglieder mit einer Organfunktion bei einem wesentlichen 
Wettbewerber des Unternehmens anzusehen sind, sorgfältig geprüft. Obwohl gewichtige 
Argumente dagegen sprechen, die United Internet AG bzw. einzelne ihrer Konzerngesellschaften, 
in denen die vorgenannten Herren Organfunktionen ausüben, als wesentliche Wettbewerber der 
Tele Columbus AG anzusehen, insbesondere weil sich die Märkte, in denen diese Unternehmen 
und die Tele Columbus AG tätig sind, teilweise nicht decken, haben Vorstand und Aufsichtsrat 
derTele Columbus AG entschieden, eine Abweichung von Empfehlung C.12 Kodex 2019 (früher 
Ziffer 5.4.2. S. 2 Kodex 2017) bzgl. der drei vorgenannten Personen zu erklären. Aus Sicht der 
Gesellschaft wird die Arbeit des Aufsichtsrates hierdurch jedoch nicht nachhaltig behindert 
werden, weil etwaige auftretende Interessenkonflikte im Einzelfall durch geeignete Maßnahmen, 
die die Interessen der Gesellschaft wahren, bewältigt werden können.

Langfristige Vergütung des Vorstandes (G.10 des Kodex 2019)

Nach der Empfehlung G.10 Kodex 2019 soll der Vorstand über die langfristigen variablen 
Gewährungsbeträge (LTI) erst nach vier Jahren verfügen können. Die aktuell gültigen Verträge 
der Vorstandsmitglieder weichen davon leicht ab. So beträgt die Sperrfrist der langfristigen 
Vergütung für Dr. Ritz drei Jahre und für Herrn Walters 3,5 Jahre und orientiert sich an dem Total 
Shareholder Return (Aktienkurs plus Dividenden). Darüber hinaus wird das Volumen des 
zugeteilten LTI nicht jährlich aus Jahreszielen abgeleitet, sondern wurde einmalig zum 
Zuteilungszeitpunkt festgelegt. Der Vertrag von Dr. Ritz wurde abgeschlossen, bevor der Kodex 
2019 in Kraft getreten ist.
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Change of Control Klausel (G.14 des Kodex 2019)

Nach der Empfehlung G.14 Kodex 2019 sollen keine Leistungen aus Anlass der vorzeitigen 
Beendigung des Anstellungsvertrags durch das Vorstandsmitglied infolge eines Kontrollwechsels 
(Change of Control) vereinbart werden. Aufgrund der besonderen Ausgestaltung der langfristigen 
Vergütung (LTI) und der aktuellen strategischen Positionierung der Gesellschaft gibt es eine 
Change of Control-Klausel für die Abrechnung der langfristigen Vergütung (LTI). Diese Regelung 
wurde für Herrn Dr. Ritz vereinbart, bevor der Kodex 2019 in Kraft getreten ist.

Berlin, den 30. März 2021

Für den Vorstand

Vorsitzender Vorsitzender

Die Entsprechenserklärung ist auf der Internetseite der Tele Columbus AG unter 
www.telecolumbus.com zugänglich gemacht.
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